[bookmark: _GoBack]Antragsformular
für die Beilegung durch das BIPT
 eines Streites zwischen Betreibern 
(Gesetz vom 17. Januar 2003 über die Rechtsmittel und die Schlichtung von Streitfällen anlässlich des Gesetzes vom 17. Januar 2003 über die Satzung der Regulierungsbehörde des belgischen Post- und Telekommunikationsbereichs)


1. Identität der Parteien

1.1. Identität des Klägers und/oder des gesetzlichen Vertreters

· Name:
· Vorname:
· Wohnsitz:
· Postanschrift:
· PLZ/Ort (Land)
· Telefonnummer:
· E-Mail-Adresse:

Falls Rechtsperson:

· Bezeichnung:
· Firmensitz:
· Postanschrift:
· PLZ/Ort (Land)
· Eventuell, wenn nötig und/oder erwünscht: gewählter Wohnsitz in Belgien:

Gesetzlicher Vertreter:
· Name:
· Vorname:
· Wohnsitz:
· Eigenschaft:
· Telefonnummer:
· E-Mail-Adresse:

Unter Strafe der Unzulässigkeit der Bittschrift muss die Satzung des Klägers beigefügt werden.

1.2. Identität der Gegenpartei

· Name:
· Vorname:
· Wohnsitz:
· Postanschrift:
· PLZ/Ort (Land)

Falls Rechtsperson:

· Bezeichnung:
· Firmensitz:
· Postanschrift:
· PLZ/Ort (Land)
· Eventuell, wenn nötig und/oder erwünscht: gewählter Wohnsitz in Belgien:

2. Konflikt

2.1. Streitpunkt (Streitpunkte)

Beschreiben Sie hier den Streitpunkt (oder die Streitpunkte) und entwickeln Sie die Rechtsmittel zur Unterstützung Ihrer Bittschrift.

Dieses Teil darf separat, auf einem dauerhaften Träger, erfasst werden, weil unter Strafe der Unzulässigkeit der Bittschrift, den Streitpunkt (die Streitpunkte) genau beschrieben werden muss/müssen und alleRechtsmittel des Antragstellers im Rahmen seiner Bittschrift entwickelt werden müssen.

2.2. Lösungsvorschlag

Dieses Teil darf separat, auf einem dauerhaften Träger, erfasst werden, weil der Vorschlag unter Strafe der Unzulässigkeit der Bittschrift, genügend deutlich und genau sein muss.

Dieses Teil darf separat, auf einem dauerhaften Träger, erfasst werden, weil unter Strafe der Unzulässigkeit der Bittschrift, den Streitpunkt (die Streitpunkte) genau beschrieben werden muss/müssen und alleRechtsmittel des Antragstellers im Rahmen seiner Bittschrift entwickelt werden müssen.




2.3. Unterhandlungen (Beweis, dass ein Konflikt vorliegt)

Dieses Teil darf einfach auf einem separaten Blatt geschrieben werden, weil es unter Strafe der Unzulässigkeit der Bittschrift, vom Beweis begleitet werden muss, dass ein Konflikt vorliegt, d.h. dass die Unterhandlungen zwischen den Parteien über diesen Streitpunkt (diese Streitpunkte) innerhalb von einer Periode von vier Monaten nach Anfang dieser Unterhandlungen erfolglos geblieben sind.


· Datum (Daten) der begründeten Bitte, die Unterhandlungen zu starten:

Wenn der Konflikt sich auf verschiedene Streitpunkte bezieht, können verschiedene Daten, jedem einzelnen Streitpunkt gegenüber, erwähnt werden.

· Überdies wird dem Kläger empfohlen, mit unterstützenden Unterlagen den Verlauf der Unterhandlungen zu beschreiben (inklusive der Chronologie) und die technischen Daten, die für ein gutes Verständnis der Diskussionen erforderlich sind, mitzuteilen.

2.4. Liste der Anhänge
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